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Zusammenfassung
Seit Kurzem werden neuartige Instant-Getränkepulver mit Alkohol ver-
trieben, womit das zum Schutz junger Menschen vor den Gefahren des 
Alkoholkonsums erlassene Alkopopsteuergesetz umgangen wird. Le-
bensmittel- und jugendschutzrechtliche Aspekte dieser Produkte werden 
diskutiert. Neben Kennzeichnungsmängeln und einer signifikanten Ab-
weichung des Alkoholgehaltes von der Deklaration wird der Verbraucher 
auch durch die falsche Angabe der stofflichen Zusammensetzung der 
Produkte getäuscht. Sehr hohe Ethylacetatgehalte von mehr als 400 g/hl 
r.A. sind untypisch für Produkte mit der Geschmacksrichtung „Wodka“ 
oder „Rum“. Aus Sicht des Jugendschutzes können pulverförmige Alko-
pops zu nicht absehbaren gesundheitlichen Folgen führen, da auch ein 
mißbräuchlicher Verzehr des unaufgelösten Pulvers nicht ausgeschlos-

sen werden kann.

Summary
To evade the new German fiscal legislation, issued to protect young peo-
ple from the dangers of alcohol consumption, novel instant beverages 
containing alcohol are recently sold. The food regulation of such alco-
pops in powder form and the aspects regarding the law for the protec-
tion of the youth are discussed in this article. Besides deficiencies in the 
labeling and a significant deviation of the alcoholic strength, the compo-
sition of the products was judged as being a deception of the consumer. 
Ethyl acetate was determined in high contents of more than 400 g/hl of 
pure ethanol, being untypical for vodka or rum flavored products. Such 
products may lead to incalculable health consequences, because the 
possibility of an abusive consume of the undissolved powder cannot be 
eliminated.

Keywords: Pulverförmige Alkopops, Lebensmittelrecht, Jugendschutz, 
Alkoholische Getränke / Alcopops in powder form, food legislation, pro-
tection of the youth, alcoholic beverages

1 Einleitung

Der in den letzten Jahren stark angestiegene Konsum 
von alkoholhaltigen Mischgetränken mit fruchtig-süßem 
Aroma, sog. Alkopops, ist die offensichtliche Folge eines 
unkritischen Umgangs mit Alkohol, insbesondere durch 
jugendliche Verbraucher. Durch den süßen Geschmack der 
Getränke wird der Alkoholgeschmack überdeckt und damit 
die natürliche Hemmschwelle von Kindern und Jugend-
lichen beseitigt, so dass nicht selten ein Trinkverhalten wie 
bei Erfrischungsgetränken festgestellt wurde. 

Zur Verbesserung des Schutzes junger Menschen vor Ge-
fahren des Alkoholkonsums wurde daher am 23. 7. 2004 
das sog. Alkopopsteuergesetz erlassen1). Darin wurde eine 
Sondersteuer festgelegt, und der Warnhinweis „Abgabe an 
Personen unter 18 Jahre verboten“ in der Etikettierung 
der Produkte vorgeschrieben. Das Gesetz beschränkt sich 
allerdings nur auf Mischgetränke mit Produkten im Sinne 
des Branntweinmonopolgesetzes (Spirituosen) bis max. 
10 % vol Alkohol. In der Praxis der amtlichen Lebensmittel-
überwachung wurde seit Einführung des Gesetzes beobach-
tet, daß eine Vielzahl von Herstellern den Spirituosenanteil 
in ihren Produkten durch Weinalkohol oder Bier ersetzt. Es 
wurden auch schon Alkopops mit mehr als 10 % vol Alko-
hol (z. B. Rum-Cola) zur Umgehung des Gesetzes auf dem 
Markt registriert.
Zudem wird seit kurzer Zeit über den Internet-Handel und 
eine Großmarktkette ein völlig neuartiges Instant-Getränke-
pulver mit Alkohol vertrieben. Das Pulver wird laut An-
leitung in 200 bis 250 ml eiskaltes Wasser eingerührt und 
ergibt ein Alkopop mit ca. 4,8 % vol Alkohol. Angeboten 
werden vier unterschiedliche Geschmacksrichtungen. 
Diese Produktneuheiten, mit denen aufgrund ihrer Pulver-
form jugendschutzrechtliche sowie branntweinmonopol-
rechtliche Bestimmungen umgangen werden, werden im 
vorliegenden Artikel kritisch diskutiert.

2 Materialien und Methoden

Die Bestimmung des Alkoholgehaltes und der flüchtigen 
Bestandteile in den Alkopoppulvern erfolgte nach den in 
der Verordnung (EG) Nr. 2870/2000 vom 19. 12. 20002) 
festgelegten Referenzanalysemethoden. Die flüchtigen In-
haltsstoffe der Probe werden dabei durch Destillation ab-
getrennt. Der Alkoholgehalt wird  pyknometrisch ermittelt. 
Die flüchtigen Bestandteile werden gaschromatographisch 
auf zwei Kapillarsäulen unterschiedlicher Polarität getrennt 
(DB-1: 30 m x 0,32 mm, Filmdicke 5 µm; DB-WAX: 60 m 
x 0,32 mm, Filmdicke 0,5 µm) und mit Flammenionisati-
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onsdetektion  bestimmt (Carlo-Erba Mega-Serie GC6). Die 
Quantifizierung erfolgt mit n-Amylalkohol (1-Pentanol) als 
Internem Standard. Als Ergebnis wird der Mittelwert beider 
Bestimmungen angegeben. Das Prüfverfahren ist validiert 
und zertifiziert sowie erfolgreich bei internationalen Ring-
versuchen erprobt2,3).
Als Alternative für die herkömmliche Destillation wurde 
auch eine vollständig automatisierte Wasserdampfdestilla
tion als effiziente und kostengünstige Alternative angewen
det4,5). Das Verfahren ist wesentlich schneller (nur ca. 5 min 
pro Probe) und einfacher zu handhaben als die etablierten 
Referenzmethoden. Die vollautomatischen Wasserdampf-
destillationen wurden mit dem Gerät Vapodest 30 (C. Ger
hardt, Fabrik und Lager chemischer Apparate, Bonn) 
durchgeführt. Die Dichtemessungen erfolgten auf dem Biege
schwinger-Messsystem DE51 (Mettler-Toledo, Gießen).

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Zusammensetzung
Die Erzeugnisse enthalten neben einer sehr hohen Zucker-
menge (mehr als 65 %) und Alkohol u. a. Säuerungsmittel, 
Aromen, Farbstoffe, Verdickungsmittel sowie die allergenen 
Stoffe Sulfit und z. T. Gluten. Der Alkohol ist an eine Zu-
cker/Dextrose-Matrix adsorbiert. Das Pulver weist eine 
feuchte, nicht rieselfähige Konsistenz auf, die an feuchten 
Feinzucker erinnert. Geruchlich sind bei den unterschied-
lichen Pulvern sehr starke aromatische Noten feststellbar. 
Geschmacklich dominiert, je nach Typ des Pulvers, eine 
süß-saure, fruchtige bzw. eine an Rum-Backaroma erin-
nernde Note. Der vorhandene Alkohol ist sensorisch kaum 
feststellbar.
Bei den derzeit auf dem Markt erhältlichen alkoholhaltigen 
Getränkepulvern konnte mit mehreren Methoden eine si-
gnifikante Abweichung des tatsächlichen Alkoholgehaltes 
im fertigen Getränk von dem seitens des Herstellers ange-
gebenen Alkoholgehalt nachgewiesen werden; diese Dis-
krepanz führte neben weiteren Kennzeichnungsmängeln zu 
einer Beanstandung der Produkte. Statt den vom Hersteller 
angegebenen 16,7 g Alkohol/100 g Pulver lagen in den Pro-

dukten nur 11,6–15,1 g/100 g Pulver vor (Tab. 1). Die Pa-
ckungen wurden sofort nach dem Öffnen analysiert, wobei 
starke Schwankungen zwischen den einzelnen Packungen 
festgestellt wurden. Auch bei der Untersuchung der aus 
den Pulvern nach Anweisung des Herstellers hergestellten 
Getränke konnten abweichende Alkoholgehalte und starke 
Schwankungsbreiten festgestellt werden (Tab. 2).
Diese Ergebnisse wurden durch verschiedene andere Un-
tersuchungsämter bestätigt. Der Alkoholgehalt des nach 
Vorschrift hergestellten Getränkes lag stets deutlich unter 
demjenigen, der auf der Verpackung angegeben war, so dass 
das Erzeugnis als irreführend gekennzeichnet zu beurteilen 
ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Diskrepanz auf De-
sorptionseffekte zurückzuführen ist.
Daneben liegt in den meisten der untersuchten Produkte ein 
untypisch hoher Ethylacetatgehalt von mehr als 400 g/hl 
r. A. vor, der bereits sensorisch beim Öffnen der Packung 
durch eine unangenehme Klebstoffnote auffällt, im Fertig-
produkt aber durch Zucker und Aromen überdeckt wird. 
Trotzdem stellt ein derartig hoher Ethylacetatgehalt für 
Produkte mit den Geschmacksrichtungen „Wodka“ oder 
„Rum“ eine Irreführung des Verbrauchers dar. Auslo-
bungen, die auf „Rum“ oder „Wodka“ abzielen, ohne dass 
diese Spirituose in den fraglichen Produkten enthalten ist, 
täuschen den Verbraucher über die tatsächliche Zusammen-
setzung des Erzeugnisses.

3.2 Ernährungsphysiologische Sicht und Jugendschutz
Das Produkt unterliegt den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 
JugendschutzG6), wonach in Gaststätten, Verkaufsstellen 
oder sonst in der Öffentlichkeit Lebensmittel, die Brannt-
wein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, weder an 
Kinder und Jugendliche abgegeben werden dürfen noch de-
ren Verzehr gestattet werden darf. Weiterhin besteht nach 
§ 9 Abs. 3 JugendschutzG6) ein Verbot, in der Öffentlich-
keit alkoholische Getränke in Automaten abzugeben; dieses 
Verbot würde das vorliegende alkoholhaltige Getränkepul-
ver nicht einschließen und könnte somit durch den Vertrei-
ber unterlaufen werden. Alle Produkte tragen zwar die Auf-
schrift „Alkohol kann süchtig machen Abgabe ab 18 J.“; 
die Erzeugnisse sind jedoch beispielsweise aufgrund des 

Tab. 1 Analysenergebnisse der pulverförmigen Alkopops (nn: nicht nachweisbar, Nachweisgrenze 0,5 g/hl r. A.)

Alkohol [g/100 g] Höhere Alkohole (GC/FID) [g/hl r.A.]

Hersteller- 
angabe 

Referenz- 
methode2)

Schnell- 
methode4) Ethylacetat Methanol i-Butanol i-Amylalkohol n-Butanol 

Produkt 1 Wert 1 16,7 – 13,6 1080 4,7 nn 305 nn
Produkt 1 Wert 2 16,7 13,8 – 683 4,5 nn 201 nn
Produkt 1 Wert 3 16,7 14,1 – 745 4,9 nn 211 nn
Produkt 2 16,7 – 11,6 808 5,8 0,6 309 nn
Produkt 3 16,7 – 12,0 827 7,9 nn 64 1,6
Produkt 4 Wert 1 16,7 – 13,3 840 11,2 nn 54 nn
Produkt 4 Wert 2 16,7 13,0 – 476 9,9 nn 40 nn
Produkt 4 Wert 3 16,7 15,1 – 437 6,3 nn 35 nn
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freien und einfachen Bezugs im Internethandel im Hinblick 
auf den vorbeugenden Verbraucherschutz als kritisch einzu-
stufen. Nach vorliegenden Erkenntnissen wird das Alter des 
Bestellers nicht verifiziert.
Bei der Masse, die einem üblichen Brausepulver ähnelt, 
überwiegt der süße, aromatische Geschmack, während der 
Alkohol sensorisch kaum wahrzunehmen ist. Es ist daher 
zu befürchten, dass Kinder, die durchaus als Zielgruppe 
dieses Produktes in Betracht kommen können, dadurch 
zum Alkoholkonsum animiert werden könnten. Bei einer 
missbräuchlichen Verwendung des unaufgelösten Pulvers 
kann es, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, zu 
nicht absehbaren gesundheitlichen Folgen kommen. Der 
Verzehr von zwei Packungen des Erzeugnisses, die einer 
aufgrund der Herstellerangabe berechneten Alkoholmenge 
von 21,7 g entsprächen, würde nach der WIDMARK-For-
mel7) bei einem Kind mit 25 bis 30 kg Körpergewicht zu 
einem Blutalkoholgehalt von 1,2 bis 1,4 ‰ führen. Bei Kin-
dern werden bereits zwischen 0,8 und 2,2 ‰ Somnolenz 
und verminderte Schmerzempfindlichkeit, zwischen 1,2 und 
2,9 ‰ komatöse Zustände und neurologische Ausfaller-
scheinungen beobachtet8).
Der problemlose Transport der Pulverpäckchen in Hosen-, 
Jacken-, aber auch in Hand- und Schultaschen dürfte dazu 
beitragen, dass diese Form eines Alkopops auch in Schulen, 
Begegnungsstätten für Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren u. Ä. Einrichtungen eine ungehinderte Verbreitung fin-
det. Nicht zuletzt besteht auch in klinischen Einrichtungen, 
in denen Patienten vom Alkoholismus geheilt werden sol-
len, die Gefahr, dass durch den einfachen und unauffälligen 
Transport des alkoholhaltigen Getränkepulvers therapeu-
tische Rückfälle auftreten.

 

4 Schlussbetrachtung 

Das Alkopopsteuergesetz bewirkte eine Fehlsteuerung da-
hingehend, dass bier- und weinhaltige Substitutionspro-
dukte laut Jugendschutzgesetz bereits an Jugendliche ab 16 
Jahren abgegeben werden dürfen. Einzelne gesetzliche Be-
stimmungen werden durch  pulverförmige Alkopops kom-
plett umgangen, obwohl diese Erzeugnisse prinzipiell den 
gleichen Geschmack und Alkoholgehalt aufweisen, wie die 
vorher üblichen flüssigen Rezepturen mit Spirituosen. Aus 
Sicht der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist hier eine 
gesetzliche Gleichbehandlung dieser Produkte unbedingt 
erforderlich. Das Abgabeverbot an Minderjährige und die 
Sondersteuer sollten gleichermaßen für alle alkoholhaltigen 
Lebensmittel gelten.
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Tab. 2 Analysenergebnisse des nach Anweisung des Herstellers hergestellten Getränks 

Alkohol [% vol] Höhere Alkohole (GC/FID) [g/hl r. A.]

Hersteller-
angabe 

Referenzmethode Ethylacetat Methanol i-Butanol i-Amylalkohol n-Butanol

Produkt 1 Wert 1 4,8 3,8 1112 4,7 nn 151 nn
Produkt 1 Wert 2 4,8 3,9
Produkt 1 Wert 3 4,8 3,9
Produkt 1 Wert 4 4,8 3,9
Produkt 4 Wert 1 4,8 3,5 168 18 nn 28 nn
Produkt 4 Wert 2 4,8 3,4
Produkt 4 Wert 3 4,8 4,3
Produkt 4 Wert 4 4,8 3,9
Produkt 4 Wert 5 4,8 3,5

nn: nicht nachweisbar




